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I. Öffentliche Zustellung – Verfügung zur Zwangsstillegung eines Kraft-

fahrzeuges 
 

Herrn Kacper Rudak, geb. am 07.08.1995, zuletzt wohnhaft in 67346 Speyer, 
Wormser Landstraße 249, wird hiermit aufgefordert entsprechend der Verfügung 
vom 24.01.2023 zu handeln und der Untersagung des Pkw SP-RK 420 Folge zu 
leisten. Das Schreiben setzt Fristen in Gang, die rechtliche Auswirkungen auf den 
Adressaten haben und gilt hiermit als öffentlich zugestellt. 
 

Das Schreiben vom 24.01.2023 kann vom Adressaten oder seinem/seiner Bevoll-
mächtigten bei der Stadtverwaltung Speyer, Führerscheinstelle, Industriestraße 
23, Zimmer 3 + 4, 67346 Speyer, eingesehen werden. 

FB 2-230 

_______________________________________________ 
 

II.  Bekanntmachung über die 8. Sitzung des Sportausschusses am 
Mittwoch, dem 15.02.2023, 17:00 Uhr, beim FC Speyer 09 e.V., 
Raiffeisenstraße 11, 67346 Speyer 

 

Tagesordnung 
 

A) Öffentliche Sitzung 
  

1.  Vorstellung des FC Speyer 09 e.V. 
 

2.  Informationen des technischen Gebäudemanagements zu Baumaßnahmen 
an städtischen Sportstätten (Gebäuden) 
 

3.  Sachstandsbericht zum SOWG 2023 Host Town Projekt 
 

4.  Informationen der Verwaltung 
  

FB 3-350 

_______________________________________________ 
 
III. Öffentliche Ausschreibung gem. § 3 und § 12 VOB/A 
 
Die Stadt Speyer schreibt aus: 
 

Brandmeldeanlage – Siedlungsschule Grundschule  
Vergabenummer SSPE-2023-0012 
 

a) Stadtverwaltung Speyer  
-Vergabestelle-  
Maximilianstraße 100 
67346 Speyer 
Tel. (0 62 32) 14 26 28  
Fax (0 62 32) 14 24 58 
vergabe@stadt-speyer.de  
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b) Öffentliche Ausschreibung 
 

c) Angebote können abgegeben werden: 
-schriftlich 
-elektronisch in Textform 
-elektronisch mit fortgeschrittener Signatur 
-elektronisch mit qualifizierter Signatur 
 

d) Art des Auftrags: 
 Ausführung von Bauleistungen    
 

e) Ort der Ausführung: 
Siedlungsschule Grundschule  
Birkenweg 16 c  
67346 Speyer 
 

f) Art und Umfang der Leistung:  
In der Siedlungsschule in Speyer soll eine auf die Leitstelle der Feuerwehr 
Speyer aufgeschaltete BMA installiert werden (näheres siehe LV). 
 

g) entfällt  
 

h) Aufteilung in Lose: Nein 
 

i) Ausführungsfrist:  
Beginn der Arbeiten: KW 15/2023, nach Auftragsvergabe 
Ende der Arbeiten: KW 35/2023 
 

j) Nebenangebote sind nicht zugelassen.  
 

k) Zulassung von mehreren Hauptangeboten: Nicht zugelassen 
 

l) Die Vergabeunterlagen können kostenfrei unter folgendem Link heruntergela-
den werden:  

 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=D
etail&TOID=54321-NetTender-1863113c5ea-
386cf440192263b1&Category=InvitationToTender 
 

m)  Anschrift für die Abholung des Leistungsverzeichnisses und der Angebotsun-
terlagen:  
Vergabestelle Speyer (siehe Punkt a); bitte nur vormittags und nach telef. 
Vorankündigung. 
Bei Anforderung der Unterlagen (CD) wird eine Kostenpauschale i. H. v. € 
15,00 fällig. 
 

n) entfällt 
 

o) Angebotsfrist: 
Abgabe der Angebote bis 16.03.2023, 10:00 Uhr (wenn möglich 15 Minuten 
vor Submissionsbeginn) 
Ablauf der Bindefrist: 14.04.2023 
 

p) Angebote sind zu richten an: siehe Buchstabe a) 
Die Abgabe elektronischer Angebote ist über die Vergabeplattform 
www.auftragsboerse.de möglich. 
 

q) Das Angebot ist in Deutsch abzufassen. 
 

r) Zuschlagskriterien: 100 % Preis  
 

s) Eröffnungstermin: 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-1863113c5ea-386cf440192263b1&Category=InvitationToTender
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-1863113c5ea-386cf440192263b1&Category=InvitationToTender
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-1863113c5ea-386cf440192263b1&Category=InvitationToTender
http://www.auftragsboerse.de/
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Donnerstag, 16. März 2023, 10:00 Uhr im Stadthaus,  
Maximilianstraße 100 – Zimmer 012 im Erdgeschoss – 67346 Speyer  
 

Bieter und bevollmächtigte Vertreter sind berechtigt, an der Submission teilzu-
nehmen.  
 

t) Sicherheitsleistungen: Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung: keine 
      Sicherheitsleitungen für Mängelansprüche: keine 

 

u) Zahlungsbedingungen: gemäß VOB/B und Vergabeunterlagen sowie Zah-
lungsbedingungen der Stadtverwaltung Speyer 

 

v) Rechtsform, die die Bietergemeinschaften nach der Auftragsvergabe haben 
muss: 
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter 
 

w) Eignung:  
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den 
Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen 
e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf 
gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die 
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eig-
nung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eig-
nung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes 
Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachun-
ternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in 
der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. 
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die 
der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stel-
len zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst 
sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. 
 

Das Formblatt 124 – Eigenerklärung zur Eignung liegt den Vergabeunterlagen 
bei! 
 

Der Nachweis der Eignung ist entweder durch Eintragung in das Präqualifika-
tionsverzeichnis für Bauunternehmen (PQ Verzeichnis) oder durch das ausge-
füllte Formblatt 124 zu erbringen. Im Rahmen des Formblatts 124, das mit 
dem Angebot einzureichen ist, werden folgende Angaben in Form von Eigen-
erklärungen mit dem Angebot abverlangt: 
 

- Angaben zum Umsatz des Unternehmens der letzten 3 abgeschl. Geschäfts- 
  jahre 
- Eigenerklärung zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung ver- 
  gleichbar sind 
- Eigenerklärung zu vorhandenen Arbeitskräften für die Ausführung der Leis- 
  tung 
- Angaben zur Eintragung in das Berufsregister 
- Angaben zu Insolvenzverfahren und Liquidation 
- Angaben, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die  
  die Zuverlässigkeit als Bieter in Frage stellt 
- Eigenerklärung zur Zahlung von Steuern, Abgaben u. Beiträgen zur gesetzli- 
  chen Sozialversicherung 
- Eigenerklärung zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 
 
Falls Ihr Angebot in die engere Wahl kommt, sind folgende Erklärungen, Be-
stätigungen auf gesondertes Verlangen vorzulegen: 
 
- drei Referenznachweise über die Ausführung vergleichbarer Leistungen  
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  gem. den Vorgaben in Formblatt 124 aus den letzten fünf Jahren 
- Angaben zu Arbeitskräften in den letzten drei abgeschl. Kalenderjahren (mit  
  Leitungspersonal) 
- gültige Gewerbeanmeldung 
- gültiger Handelsregisterauszug 
- gültige Eintragung in die Handwerksrolle bzw. Industrie- und Handelskam- 
  mer 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse**) 
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (Bescheinigung in Steu- 
  ersachen) *) 
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG des zuständigen Finanzamtes  
  *) 
- Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft *) 
 

*) mit gültiger Befristung oder, falls die Bescheinigung unbefristet erstellt wur-
de, nicht älter als 12 Monate 
**) soweit Ihr Betrieb beitragspflichtig ist 

  

Eine ausführliche Darstellung findet sich im VHB Formblatt 124, das den 
Vergabeunterlagen beiliegt. 
Die im VHB Formblatt 124 jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise sind 
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb einer gesetzten an-
gemessenen Frist vorzulegen. Werden die von der Vergabestelle angeforder-
ten Unterlagen/Nachweise nicht innerhalb dieser gesetzten Frist vollständig 
vorgelegt, wird das Angebot ausgeschlossen. 

 

x) Name und Anschrift der Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur 
Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebestimmungen wenden 
kann: 
ADD Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion -Referat 45-; Willy-Brandt-Platz 
3; 54290 Trier bzw. Vergabeprüfstelle beim Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau, Stiftsstraße 9 55116 Mainz (Näheres zur 
Vergabeprüfstelle ist den Vergabeunterlagen zu entnehmen.)   
 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

IV. Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP 
Wärmespeicherung wichtiger als Wärmedämmung? 
 

Ist es sinnvoller die Wärme in massiven Wänden des Hauses zu speichern, als 
das Haus umfassend zu dämmen? Jeder Speicher muss zunächst aufgeladen 
werden und entlädt sich mit der Zeit wieder. Wie schnell sich ein Speicher entlädt, 
hängt von der Speichermasse, der Oberfläche, der Dämmung und den Tempera-
turunterschieden ab. Auch eine Wärmflasche im Bett ist nur hilfreich, wenn die 
Bettdecke als Dämmschicht hinzukommt. Ohne die Bettdecke ist die gespeicherte 
Wärme schnell verloren. 
Übertragen auf Gebäude heißt das, massive Wände mit viel Speichermasse kön-
nen die Abkühlung und Aufwärmung im Haus verlangsamen, aber nicht die Ener-
gieverluste begrenzen. Wer diese Energieverluste verringern möchte, kommt an 
der Dämmung nicht vorbei. Im Winter kann jeder den Unterschied zwischen Däm-
men und Speichern selbst erfahren. Der eigene Körper ist ein guter Wärmespei-
cher. Am angenehmsten fühlt sich, wer im Winter eine Wärmedämmung in Form 
einer kuscheligen Jacke anlegt. Niemand käme auf die Idee, eine Ritterrüstung zu 
tragen, weil die Speichermasse hoch ist. 
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Im Sommer verzögern Speichermassen das Aufheizen des Gebäudes. Es sei 
denn, es kommt den ganzen Tag über viel Sonnenstrahlung durch große Glasflä-
chen oder Dachflächenfenster ins Haus. Dann haben es auch die Speichermassen 
schwer, diese Wärmeenergie weg zu puffern. 
 
Weitere Details erläutern Ihnen gerne die Energieberater der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz in einem persönlichen Beratungsgespräch nach telefonischer Vo-
ranmeldung. 
 

Der Energieberater hat am Freitag, den 03.03.23 von 9.00 – 13.30 Uhr Sprech-
stunde in Speyer im Historischen Rathaus (Rückgebäude), Maximilianstraße 12, 
Sitzungszimmer 4.  

 

Die Beratung ist kostenfrei. Sie findet telefonisch und an einigen Beratungsorten 
auch wieder persönlich statt. Weitere Informationen und einen Termin erhalten 
Verbraucher/innen unter 06232/14-0. 

 
Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Behördenrufnummer 115 
 

Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen  
Behördenrufnummer 115? 
Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie 
Ansprechpartner/-innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterla-
gen, eventuellen Gebühren etc. von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-
Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, durchgängig von 8:00 bis 18:00 
Uhr, kompetente Auskunft. 
Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Speyer, 10.02.2023  
 

 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 
 
 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich 
wöchentlich freitags und ist im Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer      unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt  


